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M itarbeiter der Deutschen Post sind alle Personen, die m it der Deutschen 
Post ein A rbeitsrechtsverhältnis eingegangen sind.

Beauftragte sind Personen, die in einem  A uftragsverhältn is m it der 
Deutschen Post stehen, z. B. die Posthilfsstellenverw alter oder solche P er
sonen, die gelegentlich Telegram m e oder Eilsendungen zustellen. Hierzu 
gehören Personen, die an den W ochenenden Zeitungen oder Brief Sendun
gen zustellen. Zu den B eauftragten gehören auch Personen, die m it der 
Signalbeobachtung oder -bedienung in bestim m ten V erm ittlungsstellen 
tätig werden.

Teilnehm er am  N achrichtenverkehr, denen das Recht zusteht oder 
denen gestattet w urde, in ihrem  Bereich eigenverantw ortlich Post- und 
Fernm eldeanlagen zu errichten und zu betreiben, sind nicht M itarbeiter 
oder B eauftragte der Deutschen Post.

2. Das Post- und Fernm eldegeheim nis bezieht sich auf Briefsendungen 
und Telegramme und die unbefugte M itteilung des Inhalts von

Nachrichten. U nbefugte A uskünfte über S tand und Bewegung von Konten 
im Postsparkassendienst und im  Postscheckverkehr fallen nicht hierunter, 
können jedoch disziplinarisch verfolgt werden.

Ob Briefsendungen oder Telegram m e unbefugt geöffnet w urden, ergibt 
sich aus den gesetzlichen Bestim mungen, insbesondere aus § 37 des Ge
setzes vom 3. 4.1959 über das Post- und Fem m eldew esen (GBl. I S. 365).

Die Pflicht zur W ahrung des Post- und Fem m eldegeheim nisses besteht 
nicht, wenn
— sie durch Gesetz aufgehoben ist oder Gesetze zur Anzeige strafbarer 

H andlungen verpflichten;
— A bsender oder Em pfänger von Postsendungen oder Nachrichten auf die 

G eheim haltung verzichten oder
— A nordnungen zum  Post- und Fernm eldegesetz es aus betrieblichen 

G ründen vorschreiben.
Von der Pflicht zur W ahrung des Post- und Fem m eldegeheim nisses 

sind befreit:
— F ührer von See- oder Luftfahrzeugen und deren Funker, wenn M en

schenleben oder erheblichen Sachwerten G efahr droht, oder
— M itarbeiter oder B eauftragte der Deutschen Post, die Verstöße gegen 

das Post- und Fernm eldegesetz oder dessen A nordnungen feststellen.

3. Das Post- und Fernm eldegeheim nis gilt auch fü r die Bekanntgabe 
des Nachrichteninhaltes, z. B. von P ostkarten  oder Telefongesprächen,

an andere als A bsender und Empfänger, sow eit die-Nachrichten nicht an 
alle gerichtet sind, w ie bei Presse und Rundfunk.

4. E rfaßt w erden die Verletzungen des Post- und Fernm eldegeheim 
nisses während der Beförderung. Das ist der Zeitraum  vom Ü ber

lassen der Nachrichten an die Deutsche Post bis zur A nkunft beim 
Empfänger.


